
Merkblatt: Krankheit & Freistellung 

 

Krankheit 

Am ersten Tag bis spätestens 07:50 Uhr in der Schule entweder anrufen oder 
eine E-Mail schicken. (kontakt@sks-eilsleben.bildung-lsa.de) 

Bei Wiederkehr in die Schule 

Normal: Schriftliche Entschuldigung der Eltern  

    (nach 3.Tag ärztl. Attest vorlegen) 

Prüfungen/Klassenarbeiten: IMMER ärztliches Attest 

Speziell: Attest, wenn von der Schulleitung gefordert (besondere Fälle, 
Verdacht der Schulpflichtverletzung) 

 

  Freistellung vom Unterricht: stundenweise 
   

 Bsp.: Behördengänge, Fahrschulprüfung, Aufnahmetests, 
Vorstellungsgespräche 

  
 Vorher: beim Klassenlehrer melden (mind. einen Tag vorher) 

 
  
 Zwingend notwendig: Bescheinigung und Stempel als Nachweis 

 

 

  Freistellung vom Unterricht: ganze Tage 
   

 Bis zu 3 Tagen: vorher schriftlich beim Klassenlehrer beantragen, mit 
Begründung 

  
 Ab 3 bis 10 Tagen: vorher schriftlich beim Schulleiter beantragen, mit 

Begründung 
 

  
 Wichtig: keine Freistellung für Urlaub vor oder nach den Ferien!!! 

 

 



Maßnahmen beim (wiederholten) Fehlen ohne Entschuldigung 

   
 Generell: Anruf am selben Tag von KL, SSA, PM 
  
 Wdh. Fehlen: Elterngespräch 

 

 Aufforderung: Vorlage ärztl. Attest VERBINDLICH! 
 

 Ergänzend: Vermerk in der Schulakte 
 

 Anhaltende Schulpflichtverletzungen: Meldung an das Ordnungsamt und an 
die Schulbehörde 

 

  Folge: Bußgeld 
 

  Allgemeine Hinweise 
   

 Fühle ich mich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage am 
Unterricht teilzunehmen, muss ich mich beim Klassen-/Fachlehrer 
abmelden und Eltern informieren. Die Eltern holen Kind aus Raum ab 
oder geben Erlaubnis, selbstständig nach Hause gehen zu dürfen. 

  
 Bei häufigem Fehlen oder Verdacht auf Schulschwänzen erfolgt ein 

Elterngespräch oder können ärztliche Belege eingefordert werden. 
(siehe Maßnahmen) 

 
__________________________________________________________________________ 

FRAGEN? PROBLEME? INFORMATIONEN? 

  Wir stehen Ihnen als Schule gern, nach einer Terminvereinbarung, als 
Gesprächspartner zur Verfügung. 

   
 Bitte halten Sie dabei folgende Wege ein: 
  

 Gespräch mit betroffener/zuständiger Lehrkraft 
  
 Klassenleitung 
  
 Schulsozialarbeit 
  
 Wenn keine Klärung mögl., dann Schulleitung hinzuziehen 


